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Synopse aller Änderungen des Atomgesetz am 27.12.2010

Diese Gegenüberstellung vergleicht die jeweils alte Fassung (linke Spalte) mit der neuen Fassung (rechte Spalte) aller am 27. Dezember 2010 durch Artikel
1 des 12. AtGÄndG geänderten Einzelnormen. Synopsen für andere Änderungstermine finden Sie in der Änderungshistorie des AtG.

Hervorhebungen: alter Text , neuer Text

Änderung verpasst? 

a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 27.12.2010 geltenden Fassung

n.F. (neue Fassung)
in der am 27.12.2010 geltenden Fassung

durch Artikel 1 G. v. 08.12.2010 BGBl. I S. 1817

Gliederung

(Anzeige unveränderter Textabschnitte u. U. gekürzt - Doppelklick für Vollansicht)

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften
    § 1 Zweckbestimmung des Gesetzes
    § 2 Begriffsbestimmungen
    § 2a Umweltverträglichkeitsprüfung
    § 2b Elektronische Kommunikation

(Text alte Fassung)

    § 7c (weggefallen)

(Text neue Fassung)

    § 7c Pflichten des Genehmigungsinhabers
    § 7d Weitere Vorsorge gegen Risiken

    § 8 Verhältnis zum Bundes-Immissionsschutzgesetz und zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
    § 9 Bearbeitung, Verarbeitung und sonstige Verwendung von Kernbrennstoffen außerhalb genehmigungspflichtiger Anlagen
    § 9a Verwertung radioaktiver Reststoffe und Beseitigung radioaktiver Abfälle
    § 9b Planfeststellungsverfahren
    § 9c Landessammelstellen

§§ 9d bis 9f (weggefallen) § 9d Enteignung
    § 9e Gegenstand und Zulässigkeit der Enteignung; Entschädigung
    § 9f Vorarbeiten an Grundstücken

    § 9g Veränderungssperre
    § 10
    § 11 Ermächtigungsvorschriften (Genehmigung, Anzeige, allgemeine Zulassung)
    § 12 Ermächtigungsvorschriften (Schutzmaßnahmen)
    § 12a Ermächtigungsvorschrift (Entscheidung des Direktionsausschusses)
    § 12b Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen zum Schutz gegen Entwendung oder Freisetzung radioaktiver Stoffe
    § 12c Strahlenschutzregister

    § 19a Sicherheitsüberprüfung     § 19a Überprüfung, Bewertung und kontinuierliche Verbesserung kerntechnischer Anlagen

    § 20 Sachverständige
    § 21 Kosten
    § 21a Kosten (Gebühren und Auslagen) oder Entgelte für die Benutzung von Anlagen nach § 9a Abs. 3
    § 21b Beiträge
Dritter Abschnitt Verwaltungsbehörden
    § 22 Zuständigkeit für grenzüberschreitende Verbringungen und deren Überwachung
    § 23 Zuständigkeit des Bundesamtes für Strahlenschutz

    § 24b Selbstbewertung und internationale Prüfung

Vierter Abschnitt Haftungsvorschriften
    § 25 Haftung für Kernanlagen
    § 25a Haftung für Reaktorschiffe
    § 26 Haftung in anderen Fällen
    § 27 Mitwirkendes Verschulden des Verletzten
    § 28 Umfang des Schadensersatzes bei Tötung
    § 29 Umfang des Schadensersatzes bei Körperverletzung

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Radioaktive Stoffe (Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe) im Sinne dieses
Gesetzes sind alle Stoffe, die ein Radionuklid oder mehrere Radionuklide enthalten und
deren Aktivität oder spezifische Aktivität im Zusammenhang mit der Kernenergie oder dem
Strahlenschutz nach den Regelungen dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung nicht außer Acht gelassen werden kann.
Kernbrennstoffe sind besondere spaltbare Stoffe in Form von

(1) 1 Radioaktive Stoffe (Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe) im Sinne dieses
Gesetzes sind alle Stoffe, die ein Radionuklid oder mehrere Radionuklide enthalten und
deren Aktivität oder spezifische Aktivität im Zusammenhang mit der Kernenergie oder dem
Strahlenschutz nach den Regelungen dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung nicht außer Acht gelassen werden kann. 2

Kernbrennstoffe sind besondere spaltbare Stoffe in Form von

1. Plutonium 239 und Plutonium 241,

2. mit den Isotopen 235 oder 233 angereichertem Uran,

3. jedem Stoff, der einen oder mehrere der in den Nummern 1 und 2 genannten Stoffe enthält,

4. Stoffen, mit deren Hilfe in einer geeigneten Anlage eine sich selbst tragende Kettenreaktion aufrechterhalten werden kann und die in einer Rechtsverordnung bestimmt werden;

(2) Die Aktivität oder spezifische Aktivität eines Stoffes kann im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
außer Acht gelassen werden, wenn dieser nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung

(2) 1 Die Aktivität oder spezifische Aktivität eines Stoffes kann im Sinne des Absatzes 1 Satz
1 außer Acht gelassen werden, wenn dieser nach einer auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnung

1. festgelegte Freigrenzen unterschreitet,

2. soweit es sich um einen im Rahmen einer genehmigungspflichtigen Tätigkeit nach diesem Gesetz oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung anfallenden
Stoff handelt, festgelegte Freigabewerte unterschreitet und der Stoff freigegeben worden ist,

Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
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3. soweit es sich um einen Stoff natürlichen Ursprungs handelt, der nicht auf Grund seiner Radioaktivität, als Kernbrennstoff oder zur Erzeugung von Kernbrennstoff genutzt wird, nicht der
Überwachung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung unterliegt.

Abweichend von Satz 1 kann eine auf Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung
für die Verwendung von Stoffen am Menschen oder für den zweckgerichteten Zusatz von
Stoffen bei der Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Pflanzenschutzmitteln,
Schädlingsbekämpfungsmitteln, Stoffen nach § 1 Nr. 1 bis 5 des Düngemittelgesetzes oder
Konsumgütern oder deren Aktivierung festlegen, in welchen Fällen die Aktivität oder
spezifische Aktivität eines Stoffes nicht außer Acht gelassen werden kann.

(3) Für die Anwendung von Genehmigungsvorschriften nach diesem Gesetz oder der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen gelten Stoffe, in denen der Anteil
der Isotope Uran 233, Uran 235, Plutonium 239 und Plutonium 241 insgesamt 15 Gramm
oder die Konzentration der genannten Isotope 15 Gramm pro 100 Kilogramm nicht
überschreitet, als sonstige radioaktive Stoffe. Satz 1 gilt nicht für verfestigte hochradioaktive
Spaltproduktlösungen aus der Aufarbeitung von Kernbrennstoffen.

2 Abweichend von Satz 1 kann eine auf Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung
für die Verwendung von Stoffen am Menschen oder für den zweckgerichteten Zusatz von
Stoffen bei der Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Pflanzenschutzmitteln,
Schädlingsbekämpfungsmitteln, Stoffen nach § 1 Nr. 1 bis 5 des Düngemittelgesetzes oder
Konsumgütern oder deren Aktivierung festlegen, in welchen Fällen die Aktivität oder
spezifische Aktivität eines Stoffes nicht außer Acht gelassen werden kann.

(3) 1 Für die Anwendung von Genehmigungsvorschriften nach diesem Gesetz oder der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen gelten Stoffe, in denen der Anteil
der Isotope Uran 233, Uran 235, Plutonium 239 und Plutonium 241 insgesamt 15 Gramm
oder die Konzentration der genannten Isotope 15 Gramm pro 100 Kilogramm nicht
überschreitet, als sonstige radioaktive Stoffe. 2 Satz 1 gilt nicht für verfestigte hochradioaktive
Spaltproduktlösungen aus der Aufarbeitung von Kernbrennstoffen.

(3a) Des Weiteren ist im Sinne dieses Gesetzes:

1. kerntechnische Anlage:

a) ortsfeste Anlagen zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung oder zur
Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe nach § 7
Absatz 1,

b) Aufbewahrungen von bestrahlten Kernbrennstoffen nach § 6 Absatz 1 oder Absatz 3,

c) Zwischenlagerungen für radioaktive Abfälle, wenn die Zwischenlagerungen direkt mit der
jeweiligen kerntechnischen Anlage im Sinne des Buchstaben a oder b in Zusammenhang
stehen und sich auf dem Gelände der Anlagen befinden;

2. nukleare Sicherheit:

das Erreichen und Aufrechterhalten ordnungsgemäßer Betriebsbedingungen, die Verhütung
von Unfällen und die Abmilderung von Unfallfolgen, so dass Leben, Gesundheit und
Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender
Strahlen geschützt werden.

(4) Für die Anwendung der Vorschriften über die Haftung und Deckung entsprechen die Begriffe nukleares Ereignis, Kernanlage, Inhaber einer Kernanlage, Kernmaterialien und
Sonderziehungsrechte den Begriffsbestimmungen in Anlage 1 zu diesem Gesetz.

(5) Pariser Übereinkommen bedeutet das Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der Fassung der Bekanntmachung vom
5. Februar 1976 (BGBl. II S. 310, 311) und des Protokolls vom 16. November 1982 (BGBl. 1985 II S. 690).

(6) Brüsseler Zusatzübereinkommen bedeutet das Zusatzübereinkommen vom 31. Januar 1963 zum Pariser Übereinkommen in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 1976

§ 7c (weggefallen) § 7c Pflichten des Genehmigungsinhabers

(1) 1 Die Verantwortung für die nukleare Sicherheit obliegt dem Inhaber der Genehmigung für
die kerntechnische Anlage. 2 Diese Verantwortung kann nicht delegiert werden.

(2) Der Genehmigungsinhaber nach Absatz 1 ist verpflichtet,

1. ein Managementsystem einzurichten und anzuwenden, das der nuklearen Sicherheit
gebührenden Vorrang einräumt,

2. dauerhaft angemessene finanzielle und personelle Mittel zur Erfüllung seiner Pflichten in
Bezug auf die nukleare Sicherheit der jeweiligen kerntechnischen Anlage vorzusehen und
bereitzuhalten,

3. für die Aus- und Fortbildung seines Personals zu sorgen, das mit Aufgaben im Bereich der
nuklearen Sicherheit kerntechnischer Anlagen betraut ist, um dessen Kenntnisse und
Fähigkeiten auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit aufrechtzuerhalten und auszubauen.

§ 7d (neu) § 7d Weitere Vorsorge gegen Risiken

Der Inhaber einer Genehmigung zum Betrieb einer Anlage zur Spaltung von
Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität hat entsprechend dem
fortschreitenden Stand von Wissenschaft und Technik dafür zu sorgen, dass die
Sicherheitsvorkehrungen verwirklicht werden, die jeweils entwickelt, geeignet und
angemessen sind, um zusätzlich zu den Anforderungen des § 7 Absatz 2 Nummer 3 einen
nicht nur geringfügigen Beitrag zur weiteren Vorsorge gegen Risiken für die Allgemeinheit zu
leisten.

§§ 9d bis 9f (weggefallen) § 9d Enteignung

(1) Für Zwecke der Errichtung und des Betriebs von Anlagen zur Endlagerung radioaktiver
Abfälle sowie für Zwecke der Vornahme wesentlicher Veränderungen solcher Anlagen oder
ihres Betriebs ist die Enteignung zulässig, soweit sie zur Ausführung eines nach § 9b
festgestellten oder genehmigten Plans notwendig ist.

(2) 1 Die Enteignung ist ferner zulässig für Zwecke der vorbereitenden Standorterkundung für
Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle, soweit sie zur Durchführung von
Erkundungsmaßnahmen auf der Grundlage der Vorschriften des Bundesberggesetzes
notwendig ist. 2 Die Enteignung ist insbesondere dann zur Durchführung von
Erkundungsmaßnahmen notwendig, wenn die Eignung bestimmter geologischer
Formationen als Endlagerstätte für radioaktive Abfälle ohne die Enteignung nicht oder nicht
in dem erforderlichen Umfang untersucht werden könnte oder wenn die Untersuchung der
Eignung ohne die Enteignung erheblich behindert, verzögert oder sonst erschwert würde. 3

Die besonderen Vorschriften des Bundesberggesetzes über die Zulegung und die
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Grundabtretung sowie über sonstige Eingriffe in Rechte Dritter für bergbauliche Zwecke
bleiben unberührt.

§ 9e (neu) § 9e Gegenstand und Zulässigkeit der Enteignung; Entschädigung

(1) 1 Durch die Enteignung nach § 9d können

1. das Eigentum oder andere Rechte an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
entzogen oder belastet werden,

2. Rechte und Befugnisse entzogen werden, die zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung
von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten berechtigen oder die den
Verpflichteten in der Nutzung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten
beschränken,

3. Bergbauberechtigungen sowie nach dem Bundesberggesetz aufrechterhaltene alte
Rechte entzogen oder belastet werden,

4. Rechtsverhältnisse begründet werden, die Rechte der in Nummer 2 bezeichneten Art
gewähren.

2 Grundstücksteile stehen Grundstücken nach Satz 1 gleich.

(2) 1 Die Enteignung ist nur zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die
Sicherstellung der Endlagerung radioaktiver Abfälle nach § 9a, sie erfordert und wenn der
Enteignungszweck unter Beachtung der Standortgebundenheit des Vorhabens auf andere
zumutbare Weise nicht erreicht werden kann. 2 Im Fall des § 9d Absatz 1 ist der festgestellte
oder genehmigte Plan dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und für die
Enteignungsbehörde bindend. 3 Die Enteignung setzt voraus, dass sich der Antragsteller
ernsthaft um den freihändigen Erwerb der Rechte oder Befugnisse nach Absatz 1 oder um
die Vereinbarung eines Nutzungsverhältnisses zu angemessenen Bedingungen vergeblich
bemüht hat. 4 Rechte und Befugnisse dürfen nur in dem Umfang enteignet werden, in dem
dies zur Verwirklichung des Enteignungszwecks erforderlich ist. 5 Soll ein Grundstück oder
ein räumlich oder wirtschaftlich zusammenhängender Grundbesitz nur zu einem Teil
enteignet werden, kann der Eigentümer die Ausdehnung der Enteignung auf das
Restgrundstück oder den Restbesitz insoweit verlangen, als das Restgrundstück oder der
Restbesitz nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt werden
kann.

(3) 1 Für die Enteignung ist eine Entschädigung durch den Antragsteller zu leisten. 2 § 21b
bleibt unberührt. 3 Die Entschädigung wird gewährt für den durch die Enteignung
eintretenden Rechtsverlust sowie für andere durch die Enteignung eintretende
Vermögensnachteile. 4 Die Entschädigung für den Rechtsverlust bestimmt sich nach dem
Verkehrswert der zu enteignenden Rechte oder Befugnisse nach Absatz 1. 5 Hat sich ein
Beteiligter mit der Übertragung, Belastung oder sonstigen Beschränkung von Rechten oder
Befugnissen nach Absatz 1 schriftlich einverstanden erklärt, kann das
Entschädigungsverfahren unmittelbar durchgeführt werden.

(4) 1 Für die Enteignung und die Entschädigung gelten im Übrigen die §§ 93 bis 103 und 106
bis 122 des Baugesetzbuches entsprechend. 2 Bei der Enteignung von
Bergbauberechtigungen und Rechten im Sinne des § 9e Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 gilt §
116 des Baugesetzbuches mit der Maßgabe, dass die Ausübung der vorgenannten Rechte
dem Berechtigten vorläufig entzogen und, soweit dies für die in § 9d Absatz 1 und 2
genannten Zwecke erforderlich ist, auf den Antragsteller vorläufig übertragen werden kann.

(5) 1 Für Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen der Enteignungsbehörde gelten die §§ 217
bis 231 des Baugesetzbuches. 2 Rechtsbehelfe gegen Beschlüsse nach § 116 des
Baugesetzbuches haben keine aufschiebende Wirkung. 3 Der Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann
nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Beschlusses gestellt und begründet
werden. 4 Darauf ist in der Rechtsbehelfsbelehrung hinzuweisen.

§ 9f (neu) § 9f Vorarbeiten an Grundstücken

(1) 1 Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zu dulden, dass zur Vorbereitung
der Planfeststellung nach § 9b sowie zur obertägigen Standorterkundung für Anlagen zur
Endlagerung radioaktiver Abfälle Grundstücke betreten und befahren sowie Vermessungen,
Boden- und Grundwasseruntersuchungen und ähnliche vorübergehende Vorarbeiten auf
Grundstücken durch die dafür zuständigen Personen ausgeführt werden. 2 Die Absicht,
Grundstücke zu betreten und solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigentümer und den
sonstigen Nutzungsberechtigten rechtzeitig vorher bekannt zu geben.

(2) 1 Nach Abschluss der Vorarbeiten ist der frühere Zustand der Grundstücke wieder
herzustellen. 2 Die zuständige Behörde kann anordnen, dass im Rahmen der Vorarbeiten
geschaffene Einrichtungen verbleiben können.

(3) 1 Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 oder durch eine Anordnung nach
Absatz 2 Satz 2 dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelbare
Vermögensnachteile, so ist eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 2 § 21b
bleibt unberührt.

§ 12b Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen zum Schutz gegen Entwendung oder Freisetzung radioaktiver Stoffe

(1) Zum Schutz gegen unbefugte Handlungen, die zu einer Entwendung oder Freisetzung
radioaktiver Stoffe führen können, führen die nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und § 24
zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden eine Überprüfung der Zuverlässigkeit
folgender Personen durch:

(1) 1 Zum Schutz gegen unbefugte Handlungen, die zu einer Entwendung oder Freisetzung
radioaktiver Stoffe führen können, führen die nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und § 24
zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden eine Überprüfung der Zuverlässigkeit
folgender Personen durch:

1. Antragsteller oder Genehmigungsinhaber und sonstige als Verantwortliche benannte Personen in Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren, die sich auf Anlagen oder
Tätigkeiten nach den §§ 4, 6, 7, 9, 9a Abs. 3 oder § 11 Abs. 1 Nr. 2 beziehen,

2. Personen, die bei der Errichtung oder dem Betrieb von Anlagen im Sinne der §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 oder von Anlagen des Bundes nach § 9a Abs. 3 tätig sind,
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3. Personen, die beim Umgang mit radioaktiven Stoffen oder bei der Beförderung von radioaktiven Stoffen tätig sind, sowie

Bedienstete der nach Satz 1 zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden und
Bedienstete anderer Behörden mit gesetzlichem Zutrittsrecht zu kerntechnischen Anlagen
sind von der Überprüfung der Zuverlässigkeit ausgenommen.

2 Bedienstete der nach Satz 1 zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden und
Bedienstete anderer Behörden mit gesetzlichem Zutrittsrecht zu den jeweiligen Anlagen oder
Einrichtungen sind von der Überprüfung der Zuverlässigkeit ausgenommen.

(2) Die Überprüfung der Zuverlässigkeit erfolgt mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der zu überprüfenden Person (Betroffener).

(3) Zur Überprüfung darf die zuständige Behörde (3) 1 Zur Überprüfung darf die zuständige Behörde

1. die Identität des Betroffenen prüfen,

2. bei den Polizeivollzugs- und Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder sowie, soweit im Einzelfall erforderlich, dem Militärischen Abschirmdienst, dem
Bundesnachrichtendienst und dem Zollkriminalamt nach vorhandenen, für die Beurteilung der Zuverlässigkeit bedeutsamen Erkenntnissen anfragen,

3. bei dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik zur Feststellung einer hauptamtlichen oder
inoffiziellen Tätigkeit des Betroffenen für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik anfragen, wenn der Betroffene vor dem 1. Januar 1970 geboren

Maßnahmen nach Satz 1 sind unter Berücksichtigung der Art der kerntechnischen Anlage,
insbesondere der Art und Menge der darin vorhandenen radioaktiven Stoffe, der Art der
Tätigkeit, des Umfangs der Zutrittsberechtigung und der Verantwortung des Betroffenen
sowie bei der Beförderung radioaktiver Stoffe zusätzlich unter Berücksichtigung von
Verpackung und Transportmittel verhältnismäßig abzustufen.

2 Maßnahmen nach Satz 1 sind unter Berücksichtigung der Art der Anlage oder Einrichtung,
insbesondere der Art und Menge der darin vorhandenen radioaktiven Stoffe, der Art der
Tätigkeit, des Umfangs der Zutrittsberechtigung und der Verantwortung des Betroffenen
sowie bei der Beförderung radioaktiver Stoffe zusätzlich unter Berücksichtigung von
Verpackung und Transportmittel verhältnismäßig abzustufen.

(4) Bei tatsächlichen Anhaltspunkten für Zweifel an der Zuverlässigkeit des Betroffenen ist die zuständige Behörde befugt, zusätzlich

1. die Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte einschließlich der für Steuerstrafverfahren zuständigen Finanzbehörden um die Erteilung von Auskunft und, sofern die Zweifel
fortbestehen, um Akteneinsicht zu ersuchen,

2. bei den Behörden anzufragen, die für die Ausführung des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen, des Gefahrgutbeförderungsgesetzes, des Waffengesetzes, des
Beschussgesetzes, des Sprengstoffgesetzes oder einer auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnung zuständig sind, und, sofern die Zweifel fortbestehen, in die über den

(7) Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der Militärische
Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminalamt, das Zollkriminalamt
und die zuständige Ausländerbehörde teilen der zuständigen Behörde unverzüglich
Informationen mit, die ihnen nach Beantwortung einer Anfrage nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2
oder Nr. 5 bekannt geworden sind und die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit bedeutsam
sind (Nachbericht). Zu diesem Zweck dürfen sie über die Beantwortung der Anfrage hinaus
die Personalien des Betroffenen (Geschlecht; Familienname, Geburtsname, sämtliche
Vornamen und alle früher geführten Namen; Tag und Ort der Geburt; Geburtsstaat; Wohnort;
Staatsangehörigkeit, auch frühere und doppelte Staatsangehörigkeiten) sowie die
Aktenfundstelle speichern. Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder
dürfen die in Satz 2 genannten Daten und ihre Aktenfundstelle zusätzlich auch in den
gemeinsamen Dateien nach § 6 des Bundesverfassungsschutzgesetzes speichern.

(8) Die zuständige Behörde löscht die zum Zweck der Überprüfung der Zuverlässigkeit
gespeicherten personenbezogenen Daten spätestens fünf Jahre und sechs Monate nach
Erlass der Entscheidung. Eine ablehnende Entscheidung sowie den Widerruf oder die
Rücknahme einer Entscheidung teilt die zuständige Behörde den zum Nachbericht
verpflichteten Behörden mit; diese löschen die Anfrage nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 5,
die Beantwortung der Anfrage und die sonstigen nach Absatz 7 Satz 2 gespeicherten
personenbezogenen Daten unverzüglich nach Kenntniserlangung. In den übrigen Fällen
löschen die zum Nachbericht verpflichteten Behörden die in Satz 2 genannten
personenbezogenen Daten spätestens fünf Jahre und sechs Monate nach Beantwortung der
Anfrage.

(7) 1 Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der Militärische
Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminalamt, das Zollkriminalamt
und die zuständige Ausländerbehörde teilen der zuständigen Behörde unverzüglich
Informationen mit, die ihnen nach Beantwortung einer Anfrage nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2
oder Nr. 5 bekannt geworden sind und die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit bedeutsam
sind (Nachbericht). 2 Zu diesem Zweck dürfen sie über die Beantwortung der Anfrage hinaus
die Personalien des Betroffenen (Geschlecht; Familienname, Geburtsname, sämtliche
Vornamen und alle früher geführten Namen; Tag und Ort der Geburt; Geburtsstaat; Wohnort;
Staatsangehörigkeit, auch frühere und doppelte Staatsangehörigkeiten) sowie die
Aktenfundstelle speichern. 3 Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder
dürfen die in Satz 2 genannten Daten und ihre Aktenfundstelle zusätzlich auch in den
gemeinsamen Dateien nach § 6 des Bundesverfassungsschutzgesetzes speichern.

(8) 1 Die zuständige Behörde löscht die zum Zweck der Überprüfung der Zuverlässigkeit
gespeicherten personenbezogenen Daten spätestens fünf Jahre und sechs Monate nach
Erlass der Entscheidung. 2 Eine ablehnende Entscheidung sowie den Widerruf oder die
Rücknahme einer Entscheidung teilt die zuständige Behörde den zum Nachbericht
verpflichteten Behörden mit; diese löschen die Anfrage nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 5,
die Beantwortung der Anfrage und die sonstigen nach Absatz 7 Satz 2 gespeicherten
personenbezogenen Daten unverzüglich nach Kenntniserlangung. 3 In den übrigen Fällen
löschen die zum Nachbericht verpflichteten Behörden die in Satz 2 genannten
personenbezogenen Daten spätestens fünf Jahre und sechs Monate nach Beantwortung der
Anfrage.

(9) Die Einzelheiten der Überprüfung, die Zulässigkeit von Maßnahmen und die Festlegung von Überprüfungskategorien nach Maßgabe des Absatzes 3, die maßgeblichen Kriterien zur
Beurteilung der Zuverlässigkeit, die Bestimmung der Frist, in der Überprüfungen zu wiederholen sind, und weitere Ausnahmen von der Überprüfung werden in einer Rechtsverordnung
geregelt.

§ 19a Sicherheitsüberprüfung § 19a Überprüfung, Bewertung und kontinuierliche Verbesserung kerntechnischer
Anlagen

(1) Wer eine Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von
Elektrizität betreibt, hat eine Sicherheitsüberprüfung der Anlage durchzuführen und deren
Ergebnisse bis zu dem in Anlage 4 zu diesem Gesetz genannten Datum, soweit dieses nach
dem 27. April 2002 liegt, der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Zehn Jahre nach dem in Anlage 4
genannten Datum sind die Ergebnisse einer erneuten Sicherheitsüberprüfung vorzulegen.

(2) Die Pflicht zur Vorlage der Ergebnisse einer Sicherheitsüberprüfung entfällt, wenn der
Inhaber der Genehmigung gegenüber der Aufsichtsbehörde und der Genehmigungsbehörde
verbindlich erklärt, dass er den Leistungsbetrieb der Anlage spätestens drei Jahre nach den
in Anlage 4 genannten Terminen endgültig einstellen wird. Die Berechtigung zum
Leistungsbetrieb der Anlage erlischt zu dem Zeitpunkt, den er in seiner Erklärung nach Satz
1 benannt hat. Die Sätze 1 und 2 gelten im Falle des Absatzes 1 Satz 2 entsprechend.

(1) 1 Wer eine Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von
Elektrizität betreibt, hat eine Sicherheitsüberprüfung und Bewertung der Anlage
durchzuführen und auf deren Grundlage die nukleare Sicherheit der Anlage kontinuierlich zu
verbessern. 2 Die Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung und Bewertung sind bis zu dem in
Anlage 4 zu diesem Gesetz genannten Datum, soweit dieses nach dem 27. April 2002 liegt,
der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 3 Jeweils alle zehn Jahre nach dem in Anlage 4 genannten
Datum sind die Ergebnisse einer erneuten Sicherheitsüberprüfung und Bewertung
vorzulegen.

(2) 1 Die Pflicht zur Vorlage der Ergebnisse einer Sicherheitsüberprüfung und Bewertung
entfällt, wenn der Genehmigungsinhaber gegenüber der Aufsichtsbehörde und der
Genehmigungsbehörde verbindlich erklärt, dass er den Leistungsbetrieb der Anlage
spätestens drei Jahre nach den in Anlage 4 genannten Terminen endgültig einstellen wird. 2

Die Berechtigung zum Leistungsbetrieb der Anlage erlischt zu dem Zeitpunkt, den er in
seiner Erklärung nach Satz 1 benannt hat. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten im Falle des Absatzes
1 Satz 3 entsprechend.

(3) 1 Wer eine sonstige kerntechnische Anlage nach § 2 Absatz 3a Nummer 1 betreibt, hat
alle zehn Jahre eine Überprüfung und Bewertung der nuklearen Sicherheit der jeweiligen
Anlage durchzuführen und die nukleare Sicherheit der Anlage kontinuierlich zu verbessern. 2

Die Ergebnisse der Überprüfung und Bewertung sind der Aufsichtbehörde vorzulegen.

(4) 1 Die Bewertungen nach Absatz 1 oder Absatz 3 umfassen auch die Überprüfung, dass
Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und zur Abmilderung von Unfallfolgen getroffen
sind, einschließlich der Überprüfung der physischen Barrieren sowie der administrativen
Schutzvorkehrungen des Genehmigungsinhabers, die versagen müssen, bevor Leben,
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Gesundheit und Sachgüter durch die Wirkung ionisierender Strahlen geschädigt würden. 2

Die zuständige Aufsichtsbehörde kann nähere Anordnungen zu dem Umfang der
Überprüfung und Bewertung durch den Genehmigungsinhaber treffen.

§ 21 Kosten

(1) Kosten (Gebühren und Auslagen) werden erhoben

1. für Entscheidungen über Anträge nach den §§ 4, 6, 7, 7a, 9, 9a und 9b;

2. für Festsetzungen nach § 4b Abs. 1 Satz 2 und § 13 Abs. 1 Satz 2, für Entscheidungen nach § 9b Abs. 3 Satz 2, für Entscheidungen nach § 17 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2, 3, 4 und 5, soweit
nach § 18 Abs. 2 eine Entschädigungspflicht nicht gegeben ist, und für Entscheidungen nach § 19 Abs. 3;

4a. für Entscheidungen nach § 9g, 4a. für Entscheidungen nach §§ 9d bis 9g;

5. für die in der Rechtsverordnung nach Absatz 3 näher zu bestimmenden sonstigen Aufsichtsmaßnahmen nach § 19;

6. für die Überprüfung der Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung nach § 19a.

(1a) In den Fällen

6. für die Prüfung der Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung und Bewertung nach § 19a
Absatz 1 sowie für die Prüfung der Ergebnisse der Überprüfung und Bewertung nach § 19a
Absatz 3.

(1a) 1 In den Fällen

1. des Widerrufs oder der Rücknahme einer in Absatz 1 bezeichneten Amtshandlung, sofern der Betroffene dies zu vertreten hat und nicht bereits nach Absatz 1 Kosten erhoben werden,

2. der Ablehnung eines Antrages auf Vornahme einer in Absatz 1 bezeichneten Amtshandlung aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit der Behörde,

3. der Zurücknahme eines Antrages auf Vornahme einer in Absatz 1 bezeichneten Amtshandlung nach Beginn der sachlichen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendigung,

4. der vollständigen oder teilweisen Zurückweisung oder der Zurücknahme eines Widerspruchs gegen

werden Kosten erhoben. Die Gebühr darf in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1, 2 und 4
Buchstabe a bis zur Höhe der für eine Amtshandlung festzusetzenden Gebühr, in den Fällen
des Satzes 1 Nr. 3 bis zur Höhe von drei Vierteln der für die Amtshandlung festzusetzenden
Gebühr und in den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 Buchstabe b bis zur Höhe von 10 vom Hundert
des streitigen Beitrages festgesetzt werden.

werden Kosten erhoben. 2 Die Gebühr darf in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1, 2 und 4
Buchstabe a bis zur Höhe der für eine Amtshandlung festzusetzenden Gebühr, in den Fällen
des Satzes 1 Nr. 3 bis zur Höhe von drei Vierteln der für die Amtshandlung festzusetzenden
Gebühr und in den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 Buchstabe b bis zur Höhe von 10 vom Hundert
des streitigen Beitrages festgesetzt werden.

(2) Vergütungen für Sachverständige sind als Auslagen zu erstatten, soweit sie sich auf Beträge beschränken, die unter Berücksichtigung der erforderlichen fachlichen Kenntnisse und
besonderer Schwierigkeiten der Begutachtung, Prüfung und Untersuchung als Gegenleistung für die Tätigkeit des Sachverständigen angemessen sind.

(3) Das Nähere wird durch Rechtsverordnung nach den Grundsätzen des
Verwaltungskostengesetzes geregelt. Dabei sind die gebührenpflichtigen Tatbestände näher
zu bestimmen und die Gebühren durch feste Sätze, Rahmensätze oder nach dem Wert des
Gegenstandes zu bestimmen. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, daß der mit den
Amtshandlungen, Prüfungen oder Untersuchungen verbundene Personal- und Sachaufwand
gedeckt wird; bei begünstigenden Amtshandlungen kann daneben die Bedeutung, der
wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für den Gebührenschuldner angemessen
berücksichtigt werden. In der Verordnung können die Kostenbefreiung des Bundesamtes für
Strahlenschutz und die Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren für die Amtshandlungen
bestimmter Behörden abweichend von § 8 des Verwaltungskostengesetzes geregelt werden.
Die Verjährungsfrist der Kostenschuld kann abweichend von § 20 des
Verwaltungskostengesetzes verlängert werden. Es kann bestimmt werden, daß die
Verordnung auch auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen Verwaltungsverfahren
anzuwenden ist, soweit in diesem Zeitpunkt die Kosten nicht bereits festgesetzt sind.

(3) 1 Das Nähere wird durch Rechtsverordnung nach den Grundsätzen des
Verwaltungskostengesetzes geregelt. 2 Dabei sind die gebührenpflichtigen Tatbestände
näher zu bestimmen und die Gebühren durch feste Sätze, Rahmensätze oder nach dem
Wert des Gegenstandes zu bestimmen. 3 Die Gebührensätze sind so zu bemessen, daß der
mit den Amtshandlungen, Prüfungen oder Untersuchungen verbundene Personal- und
Sachaufwand gedeckt wird; bei begünstigenden Amtshandlungen kann daneben die
Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für den Gebührenschuldner
angemessen berücksichtigt werden. 4 In der Verordnung können die Kostenbefreiung des
Bundesamtes für Strahlenschutz und die Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren für die
Amtshandlungen bestimmter Behörden abweichend von § 8 des Verwaltungskostengesetzes
geregelt werden. 5 Die Verjährungsfrist der Kostenschuld kann abweichend von § 20 des
Verwaltungskostengesetzes verlängert werden. 6 Es kann bestimmt werden, daß die
Verordnung auch auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen Verwaltungsverfahren
anzuwenden ist, soweit in diesem Zeitpunkt die Kosten nicht bereits festgesetzt sind.

(4) Die Aufwendungen für Schutzmaßnahmen und für ärztliche Untersuchungen, die auf Grund dieses Gesetzes oder einer nach diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnung durchgeführt
werden, trägt, wer nach diesem Gesetz oder einer nach diesem Gesetz zu erlassenden Rechtsverordnung einer Genehmigung bedarf oder verpflichtet ist, die Tätigkeit anzuzeigen, zu der
die Schutzmaßnahme oder die ärztliche Untersuchung erforderlich wird.

(5) Im übrigen gelten bei der Ausführung dieses Gesetzes und von Rechtsverordnungen, die auf Grund des § 7 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5, des § 7a Abs. 2 und der §§ 10 bis 12 erlassen sind,
durch Landesbehörden vorbehaltlich des Absatzes 2 die landesrechtlichen Kostenvorschriften.

§ 22 Zuständigkeit für grenzüberschreitende Verbringungen und deren Überwachung

(1) Über Anträge auf Erteilung einer Genehmigung nach § 3 sowie über die Rücknahme oder
den Widerruf einer erteilten Genehmigung entscheidet das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Das Gleiche gilt, soweit die auf Grund des § 11 ergehenden
Rechtsverordnungen das Erfordernis von Genehmigungen und Zustimmungen für
grenzüberschreitende Verbringungen vorsehen.

(1) 1 Über Anträge auf Erteilung einer Genehmigung nach § 3 sowie über die Rücknahme
oder den Widerruf einer erteilten Genehmigung entscheidet das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 2 Das Gleiche gilt, soweit die auf Grund des § 11 ergehenden
Rechtsverordnungen das Erfordernis von Genehmigungen und Zustimmungen sowie die
Prüfung von Anzeigen für grenzüberschreitende Verbringungen vorsehen.

(2) Die Überwachung von grenzüberschreitenden Verbringungen obliegt dem Bundesministerium der Finanzen oder den von ihm bestimmten Zolldienststellen.

(3) Soweit das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) auf Grund des Absatzes 1 entscheidet, ist es unbeschadet seiner Unterstellung unter das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie und dessen auf anderen Rechtsvorschriften beruhender Weisungsbefugnisse an die fachlichen Weisungen des für die kerntechnische Sicherheit und den
Strahlenschutz zuständigen Bundesministeriums gebunden.

§ 23a Zuständigkeit des Bundesverwaltungsamtes

Das Bundesverwaltungsamt ist für Entscheidungen nach § 9g zuständig. Das Bundesverwaltungsamt ist für Entscheidungen nach den §§ 9d bis 9g zuständig.

§ 24b (neu) § 24b Selbstbewertung und internationale Prüfung
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1 Mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung der nuklearen Sicherheit

1. führt das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium eine Selbstbewertung des Gesetzes-, Vollzugs- und
Organisationsrahmens für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen und des
diesbezüglichen Behördenhandelns durch;

2. lädt das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium internationale Experten zu einer Prüfung passender Segmente des
Gesetzes-, Vollzugs- und Organisationsrahmens für die nukleare Sicherheit kerntechnischer
Anlagen und der jeweils teilnehmenden zuständigen Behörden ein; über die Ergebnisse der
Prüfung berichtet das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen
Kommission, sobald diese Ergebnisse verfügbar sind.

2 Die Maßnahmen nach Satz 1 erfolgen mindestens alle zehn Jahre.
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